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Fünfter Abschnitt 
Durchführung der Hauptverhandlung erster Instanz

Urteil

§ 241
Entscheidungen durch Urteil

(1) Das Gericht entscheidet durch Urteil, wenn auf Verurteilung, Ab
sehen von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit oder Frei
spruch erkannt wird.

§ 242 
Verurteilung

(1) Erkennt das Gericht auf Verurteilung, müssen sich aus den Urteils
gründen Tatzeit, Tatort, die Beweise, auf denen die Entscheidung beruht, 
die Bezeichnung des angewandten Strafgesetzes und die Tatbestands
mäßigkeit der Handlung ergeben. Dazu gehören die Art und Weise der 
Begehung der Straftat, ihre Ursachen und Bedingungen, der entstandene 
Schaden, die Persönlichkeit des Angeklagten, seine Beweggründe, die Art 
und die Schwere seiner Schuld und sein Verhalten vor und nach der Tat.

(2) Im Urteil ist über alle im Zusammenhang mit einer Strafe zulässi
gen Verpflichtungen, Empfehlungen und Maßnahmen einschließlich eines 
abweichend von den allgemeinen Vollzugsbestimmungen in einer ande
ren Vollzugsart durchzuführenden Vollzugs einer Strafe mit Freiheits
entzug zu entscheiden.

(3) Im Urteil ist zum Vorbringen des Staatsanwalts, des Angeklagten, 
des Verteidigers, des gesellschaftlichen Anklägers und des gesellschaft
lichen Verteidigers Stellung zu nehmen.

(4) Die Gründe des Urteils müssen in ihrer zusammenhängenden Dar
stellung die ausgesprochene Maßnahme der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit rechtfertigen.

(5) Im Urteil ist über den geltend gemachten Schadensersatzanspruch 
zu entscheiden. Ist die Entscheidung über dessen Höhe im Strafverfahren 
unzweckmäßig, ist die Sache insoweit zur Verhandlung über die Höhe 
des Anspruchs an das zuständige Gericht zu verweisen. Dieses ist an die 
Entscheidung über den Grund des Anspruchs gebunden.

Achter Abschnitt 
Gerichtlicher Strafbefehl 

§ 270 
V oraussetzungen

(1) Auf schriftlichen Antrag des Staatsanwalts kann das Kreisgericht 
ohne Hauptverhandlung durch Strafbefehl bei Vergehen Geldstrafe oder 
Haftstrafe aussprechen. Neben der Strafe kann auf Erlaubnisentzug und 
Einziehung von Gegenständen erkannt werden.
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